
  Stand: Februar 2026 

1 
 

 

Merkblatt: Die europäische Ökodesign-Verordnung  
Verordnung (EU) 2024/1781 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen für nachhaltige Produkte 

 

Am 18. Juli 2024 trat die sogenannte Ökodesign-Verordnung in Kraft. Sie zielt darauf ab, die 
Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit von Produkten über den gesamten Lebenszyklus – von 
der Rohstoffgewinnung über die Nutzung bis zur Entsorgung – zu verbessern. Auf Grundlage 
der Verordnung werden schrittweise Ökodesign-Anforderungen für unterschiedliche Produkte 
eingeführt.  

Dieses Merkblatt informiert über die wesentlichen Inhalte und Änderungen der Ökodesign-
Verordnung. Obwohl die Informationen sorgfältig recherchiert wurden, kann für die inhaltliche 
Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Sollten Ihnen Fehler oder Unklarheiten auf
fallen, bitten wir um einen Hinweis an: riedler.kathrin@dihk.de  

Worum geht es? 

Die Ökodesign-Verordnung („Ecodesign for Sustainable Products Regulation”, kurz: ESPR) ist 
Teil der Sustainable Product Initiative im Rahmen des EU Green Deal. Sie trat am 18. Juli 2024 
in Kraft und bildet den europäischen Rechtsrahmen für die umweltgerechte Gestaltung von 
Produkten. Die Verordnung löst die seit 2009 bestehende Ökodesign-Richtlinie ab.  

Auf Grundlage der Verordnung wird die EU-Kommission künftig schrittweise Ökodesign-Anfor
derungen für bestimmte Produktgruppen erlassen. Zu den vorgesehenen Kriterien zählen un
ter anderem die Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Wiederverwertbarkeit von Produkten sowie 
deren CO2- und Umweltfußabdruck und enthaltene Chemikalien. Die spezifischen Vorgaben 
werden nach und nach durch delegierte Rechtsakte für einzelne Produktgruppen wie Stahl 
oder Textilien festgelegt. Betroffene Unternehmen haben nach Inkrafttreten der jeweiligen 
Produktverordnung in der Regel mindestens 18 Monate Zeit für die Umsetzung.  

Ein zentrales Element der ESPR ist der digitale Produktpass. Er soll künftig Informationen des 
Produkts, beispielsweise zur Haltbarkeit oder Energieeffizienz, enthalten. 

Wesentliche Neuerungen 

Erweiterter Anwendungsbereich  

Die Ökodesign-Verordnung (ESPR) kann nahezu alle physischen Produkte umfassen, ein
schließlich Bauteile und Zwischenprodukte, die in der EU in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden. Sie verpflichtet Unternehmen künftig zur Einhaltung spezifischer Ökode
sign-Anforderungen. Diese Anforderungen für spezifische Produktgruppen werden schritt
weise durch delegierte Rechtsakte konkretisiert.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401781
mailto:riedler.kathrin@dihk.de
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Zur Festlegung der Prioritäten erstellt die EU-Kommission Arbeitspläne. Der erste, im April 
2025 verabschiedete Arbeitsplan, nennt unter anderem Eisen und Stahl, Aluminium, Textilien, 
Möbel, Reifen und Matratzen als Produktgruppen, für die vorrangig in den kommenden Jahren 
Ökodesign-Anforderungen erstellt werden sollen. Zudem sollen Elektronikgeräte, die derzeit 
unter die Ökodesign-Richtlinie fallen, schrittweise in die neue Verordnung überführt werden. 
Zwei weitere delegierte Rechtsakte sollen horizontale Anforderungen für Reparierbarkeit (in
klusive eines Scorings) und Recyclinganteil und Recyclingfähigkeit von elektrischen und elekt
ronischen Geräten erstellen. Vom Anwendungsbereich der ESPR ausgenommen sind lediglich 
wenige Produktkategorien wie Lebensmittel, Futtermittel, Arzneimittel und Fahrzeuge. Damit 
wurde der Geltungsbereich im Vergleich zur bisherigen Ökodesign-Richtlinie, die auf energie
verbrauchsrelevante Produkte beschränkt war, deutlich ausgeweitet. 

Erweiterte Ökodesign-Anforderungen 

Die neue EU-Ökodesign-Verordnung (ESPR) geht deutlich über die reine Energieeffizienz hin
aus. Sie führt bis zu 16 mögliche Ökodesignanforderungen ein, die die Nachhaltigkeit über den 
gesamten Produktlebenszyklus hinweg verbessern sollen, darunter beispielsweise Wiederver
wendbarkeit, Reparierbarkeit, Rezyklatanteil oder Ressourcennutzung. Diese Anforderungen 
umfassen sowohl Leistungsanforderungen als auch Informationsanforderungen. Informations
anforderungen zielen auf die Transparenz von Produktinformationen entlang des Produktle
benszyklus ab, beispielsweise der CO2-Ausstoß während des Lebenszyklus des Produktes. Leis
tungsanforderungen umfassen Mindest- oder Höchstwerte für einen Produktparameter, wie 
beispielsweise der minimale Einsatz von Rezyklaten oder der maximale Wasserverbrauch bei 
der Produktion eines Produktes. 

Digitaler Produktpass (DPP) 

Mit der Ökodesign-Verordnung wird ein digitaler Produktpass (DPP) eingeführt. Dieser zielt auf 
mehr Transparenz über die Produktinformationen und die Förderung der Kreislaufwirtschaft 
ab. Der DPP soll Informationen zu den Ökodesign-Anforderungen für Produkte enthalten, bei
spielsweise zur Recyclingfähigkeit, Energieeffizienz oder zum Umweltfußabdruck, die je nach 
Bedarf Akteuren entlang der Lieferkette zur Verfügung stehen. Bis zum 19. Juli 2026 erstellt 
die EU-Kommission ein digitales Produktpass-Register, in dem eindeutige Produktkennungen 
gespeichert werden sollen. Zudem erstellt die Kommission ein öffentlich zugängliches Webpor
tal, das es Interessenträgern - abhängig von ihren Zugriffsrechten - ermöglicht, die Informati
onen des digitalen Produktpasses zu suchen und zu vergleichen. Der DPP soll zukünftig An
wendung bei einer Vielzahl von Produkten finden. 2027 wird er erstmalig bei Batterien ver
pflichtend eingesetzt – schrittweise soll er dann auf weitere Produktgruppen ausgeweitet wer
den.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0187
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Neue Berichtspflichten und Verbot der Vernichtung bestimmter unverkaufter Ware 

Die neue Ökodesign-Verordnung beinhaltet Berichtspflichten und Vorgaben für die Vernich
tung unverkaufter Ware. Unternehmen werden verpflichtet, innerhalb von 12 Monaten nach 
Ende des jeweiligen Geschäftsjahres offenzulegen, welche unverkauften Produkte sie als Abfall 
entsorgen. Die Offenlegungspflichten gelten bereits für große Unternehmen und werden ab 
2030 auf mittelgroße Unternehmen ausgeweitet. Kleine Unternehmen sind von diesen Be
richtspflichten ausgenommen.1 Ein Durchführungsrechtsakt und der dazugehörige Anhang le
gen ein standardisiertes Format für die Offenlegung der Mengen vernichteter unverkaufter 
Konsumgüter fest. Dieses Format müssen Unternehmen ab Februar 2027 anwenden. Unter 
anderem müssen Unternehmen folgende Informationen offenlegen: die Produktkategorie, die 
vernichtete Menge, das Gewicht, den Grund der Vernichtung, Abfallbehandlungsmaßnahmen 
sowie geplante oder ergriffene Maßnahmen, um die Vernichtung unverkaufter Konsumgüter 
zu verhindern.  

Zudem wird die Vernichtung unverkaufter Bekleidung, Modeaccessoires und Schuhe unter
sagt, welche künftig auf weitere Produktgruppen ausgeweitet werden könnte. Das Vernich
tungsverbot für unverkaufte Textilien und Schuhe gilt für große Unternehmen ab dem 19. Juli 
2026. Mittelständische Unternehmen folgen im Jahr 2030. Kleine Unternehmen sind auch hier 
ausgenommen. Die Überwachung der Einhaltung erfolgt durch nationale Behörden. Ein Dele
gierter Rechtsakt definiert Bedingungen, unter denen Ausnahmen vom Vernichtungsverbot 
von Bekleidung, Modeaccessoires und Schuhen zulässig sind, beispielsweise bei Bestätigung 
eines Verstoßes gegen geistige Eigentumsrechte oder wenn das Produkt beschädigt, verunrei
nigt oder unhygienisch und nicht kosteneffizient reparierbar ist.  

Pflichten für Unternehmer 

Mit der Umsetzung der Ökodesign-Verordnung sind erhebliche Anpassungen für Unterneh
men verbunden. Produkte dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie die für sie gelten
den Ökodesign-Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen werden schrittweise in delegier
ten Rechtsakten für einzelne Produktgruppen festgelegt. Betroffene Unternehmen haben nach 
Inkrafttreten der jeweiligen Produktregelungen mindestens 18 Monate Zeit, die Vorgaben um
zusetzen. Insgesamt führen die wesentlichen Neuerungen - erweiterte Anwendungsbereich, 
digitaler Produktpass und das Verbot der Vernichtung unverkaufter Ware – zu neuen Produkt
designvorgaben und einem erhöhten Dokumentationsaufwand. Für Unternehmen ist es daher 
wichtig, sich frühzeitig über zukünftige Neuerungen im Bereich Ökodesign zu informieren. 

 
1 Kleine Unternehmen: Unternehmen mit unter 50 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbi
lanz von höchstens 10 Mio. Euro.  
Mittlere Unternehmen: Unternehmen mit unter 250 Beschäftigten und entweder einem Jahresumsatz von 
höchstens 50 Mio. Euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. Euro. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://environment.ec.europa.eu/document/download/dbbcab5d-1158-44a5-a443-9125333fe05d_en%3Ffilename=C_2026_660_1_EN_ACT_part1_FINAL.pdf&data=05%7C02%7Criedler.kathrin@dihk.de%7C856f65c9ccb945997f0a08de689f2c89%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C639063230011005313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==%7C0%7C%7C%7C&sdata=4qA3AI4e/Ypnz6mf6cHfbssAAoPhbn9goqGhH10MJyg=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://environment.ec.europa.eu/document/download/efdc34bd-27ef-41c8-91c6-6e4528cfb45d_en%3Ffilename=C_2026_660_1_EN_annexe_acte_autonome_part1_FINAL.pdf&data=05%7C02%7Criedler.kathrin@dihk.de%7C856f65c9ccb945997f0a08de689f2c89%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C639063230011020031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==%7C0%7C%7C%7C&sdata=RIHMdYcHFYYkCUCZSSIYcS9gdMBDhAa8g09y31T8Meo=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://environment.ec.europa.eu/document/download/d211580f-c888-4f4e-848d-c10da6f03ce6_en%3Ffilename=C_2026_659_1_EN_ACT_part1_FINAL.pdf&data=05%7C02%7Criedler.kathrin@dihk.de%7C856f65c9ccb945997f0a08de689f2c89%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C639063230011035988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==%7C0%7C%7C%7C&sdata=DanGjgHsPrcH8wgZkG/MCBoW2YTV0yU1uNnaZBGtwDc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://environment.ec.europa.eu/document/download/d211580f-c888-4f4e-848d-c10da6f03ce6_en%3Ffilename=C_2026_659_1_EN_ACT_part1_FINAL.pdf&data=05%7C02%7Criedler.kathrin@dihk.de%7C856f65c9ccb945997f0a08de689f2c89%7C11ce85b847fd49a6b7d7c9c27be489ba%7C0%7C0%7C639063230011035988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==%7C0%7C%7C%7C&sdata=DanGjgHsPrcH8wgZkG/MCBoW2YTV0yU1uNnaZBGtwDc=&reserved=0
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Zeitplan 

18. Juli 2024 Inkrafttreten der Verordnung 
Inkrafttreten der neuen Berichtspflichten zur Vernichtung unverkauf
ter Verbraucherprodukte für große Unternehmen 

19. April 2025 Veröffentlichung des ersten Arbeitsplans für priorisierte Produktgrup
pen: 
Eisen und Stahl, Aluminium, Textilien, Möbel, Reifen, Matratzen und 
Elektronikgeräte 

19. Juli 2026 Verbot der Vernichtung unverkaufter Ware für Schuhe und Bekleidung 
tritt für große Unternehmen in Kraft 
Außerdem: Start des DPP-Registers  

19. Juli 2030 Inkrafttreten der neuen Berichtspflichten zur Vernichtung unverkauf
ter Verbraucherprodukte für mittlere Unternehmen (kleine Unterneh
men sind nicht betroffen) 
Ausweitung des Verbots der Vernichtung unverkaufter Ware auf mitt
lere Unternehmen (kleine Unternehmen sind nicht betroffen) 

 


